B/7b

Erläuterungen zur Erklärung für das Einleiten von verschmutztem

Niederschlagswasser
1. Einleitungen aus öffentlichen Kanalisationen (zu Nr. 1 der Erklärung)

1.1 Erklärungspflicht: Die Abgabeerklärung ist vom Betreiber einer öffentlichen Kanalisation in der Niederschlagswasser abgeleitet wird, gemäß § 11 Abs. 2 ThürAbwAG spätestens bis 31. März des dem Veranlagungsjahr folgenden Jahres dem Staatlichen Umweltamt vorzulegen. Der Erklärung sind die Verhältnisse vom 30. Juni des Veranlagungsjahres zugrunde zu legen.

1.2 Öffentliche Kanalisation ist jeder offene oder angeschlossene Kanal, der Niederschlagswasser ableitet und der Entsorgung der Allgemeinheit dient. Auf die Rechtsstellung des Trägers kommt es dabei nicht an.

1.3 Als Einwohner ist jede in der Gemeinde gemeldete Person zu berücksichtigen, unabhängig ob sie mit Haupt- oder Nebenwohnung gemeldet ist. Tragen Sie bitte die Einwohnerzahl unter zu 1.) ein.

1.4 Ein Anschluss an die Niederschlagswasserkanalisation besteht nur, wenn Einrichtungen vorhanden sind, die ein öffentlich-rechtliches oder privatrechtliches Benutzungsverhältnis begründen. Keine Anschlussnahme ist z. B. ein Oberflächenabfluss zur Straßenentwässerungsanlage.

2. Einleitungen von befestigten gewerblichen Flächen über eine nichtöffentliche Kanalisation (zu Nr. 2 der Erklärung)

2.1 Erklärungspflicht: Die Abgabeerklärung ist vom Betreiber einer nichtöffentlichen Kanalisa​tion, in der Niederschlagswasser von befestigten gewerblichen Flächen abgeleitet wird, gemäß § 11 Abs. 2 ThürAbwAG spätestens bis 31. März des dem Veranlagungsjahr folgenden Jahres dem Staatlichen Umweltamt vorzulegen. Ist die befestigte gewerbliche Fläche an eine öffentliche Kanalisation angeschlossen, ist der Betreiber der öffentlichen Kanalisation erklärungspflichtig.

2.2 Nichtöffentliche Kanalisation ist ein offener oder angeschlossener Kanal, der zur Entsorgung einzelner Grundstücke Niederschlagswasser (u. U. zusammen mit anderem Abwasser) ableitet.

2.3 Die Abgabepflicht setzt u. a. voraus, dass die befestigten gewerblichen Flächen größer als drei Hektar sind. Maßgeblich ist die Größe der Fläche oder die Summe der Flächen, von der das Niederschlagswasser über die abgabepflichtige Kanalisation abfließt. Bei der Berechnung oder Schätzung der Größe der angeschlossenen Flächen ist von den Verhältnissen am 30. Juni des Veranlagungsjahres auszugehen. Tragen Sie bitte die Größe der angeschlossenen Flächen unter zu 2.) ein.
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